
Nr. ßSb 7J 

198@ -U= 25 

n-1~det' Beilagem zu den Stenographischen Protokollen 

- N~ XV. Cactz~ß'$.~ 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Paulitsch) j)~fWf' c,tJd"fI J t«()fPuJIlerY/f!,'/ 
und Genossen 

an die Bundesregierung 

betreffend die Erlassung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

im Sinne des § 23 Volksgruppengesetz 

Gemäß dem § 23 Volksgruppengesetz gebührt den Bediensteten 

des Bundes, die bei einer Behörde oder Dienststelle im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Zif. 3 dieses Gesetzes (d. h. bei einer Be­

hörde oder Dienststelle, bei der zusätzlich zur deutschen 

Amtssprache die Verwendung der Sprache einer Volksgruppe 

zugelassen wird) beschäftigt sind, die dort zugelassene 

Sprache einer Volksgruppe beherrschen und sie in Vollziehung 

dieses Gesetzes verwenden, nach Maßgabe besoldungsrechtlicher 

Vorschriften ~in~ Zulage. 

Am 13. März 1979 brachte - gestützt auf den § 23 Volksgruppen­

gesetz - ein Offiziersstellvertreter des österreichischen Bundes­

heeres, der mit Wirksamkeit vom 1.12.1977 auf einen Dienst­

posten als Dolmetsch und übersetzer für slowenisch eingeteilt 

worden war, beim Militärkommando Kärnten den Antrag auf Gewährung 

einer besonderen Zulage im Sinne der zitierten Gesetzesbestimmung 

ein. 

Dieser Antrag "wurde mit Bescheid des Korpskommandos 11 vom 

3.7.1979 mangels Vorliegens einer entsprechenden gesetzlichen 

Grundlage abgewiesen. In der Begründung des Besehenes wurde 

856/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

ausgeführ.t, daß eine dem § 23 Volksgruppengesetz entsprechende 

besoldungsrechtliche Norm noch nicht erlassen worden und 

daher die vorgenannte gesetzliche Bestimmung nicht voll­

ziehbar sei. 

Aufgrund des Fehlens dereihschlägigen, besoldungsrechtlichen 

Vorschriften ist daher die Anwendbarkeit des § 23 Volksgruppen­

gesetz gehindert und die darin getroffene Regelung faktisch 

inhaltsleer. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die Bundes­

regierung folgende 

ANFRAGE: 

1. Für welche Bereiche der staatlichen Verwaltung sind noch 

keine besoldungsrechtlichen Vorschriften im Sinne des 

§ 23 Volksgruppengesetz erlassen worden? 

2. Weshalb ist dies bislang unterblieben? 

3. Wann werden für die einzelnen Bereiche der staatlichen Ver­

waltung im Sinne der Frage 1 die entsprechenden besoldungs­

rechtlichen Vorschriften erlassen werden, damit die An­

wendbarkeit des § 23 volksgr~p'pengesetz gewährleistet wird? 
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